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ie Absicht, welche man bey Abfassung dieser Piece ge­
habt hat, ist das Verfahren derjenigen Persohnen 

des Pohlnischen Ministern zu rechtfertigen, auf deren Anschla-
ge das Herzogthum Curland 1758» für ein offenes Lehn erkla-
ret, und bald darauf dem Königl. Prinz Carl übergeben wurde. 

Der Verfasser hat nichts unterlassen, was seinem End-
zweck beförderlich zu seyn scheinen konnte. Er hat keine Far-
be gespahret, welche der Sache die er beschönigen wolte, ein 
rechtmäßiges und untadelhaftes Ansehen geben könnte; und 
nach aller angewendeten Mühe, ist es doch unmöglich gewesen, 
MWahrheit so sehr zu verdunkeln, als es sein Vorsatz war. 
Denn niemand, welcher sein Expose nur mit einer mittelma­
ßigen Aufmerksamkeit und einiger Kenntniß der neuesten Be­
gebenheiten betrachtet, wird sich enthalten können, nach dessen 
Durchlesung stärker als zuvor, von den ungerechten und eigen­
nützigen Bewegungsgründen des Ministers überzeiget zu seyn, 
die den König wider ihre Pflicht und Gewissen zu einem solchen 
Schritte verleitet haben. 

So schwer ist es einem Schriftsteller, der sich in der 
Nothwendigkeit siehet, Begebenheiten, deren Zuschauer noch 
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gröstentheils vorhanden sind, zu verfalschen, auch durch die 
geschicktesten Verdrehungen und durch die kühnste Erdichtungen 
der Arglist mehr, als den blödsichtigsten Theil seiner Leser zu 
verblenden. 

Der Verfasser des ExposS müste voraussehen, daß er 
sich nicht t>ett geringsten Beyfall versprechen könnte, so lange er 
denen Ungerechtigkeiten, die sowohl bey der Einziehung des 
Lehns, als bey deßen Übertragung an den Königl. Prinz vor-
gefallen waren und bey ganz Europa einen so tiefen Eindruck 
gemacht hatten, keinen beßern Schein zu geben wüste. Er 
muste folglich versuchen 

1.) Die erdichteten Lehnsfehler als würklich 
2.) Die Belehnung des Prinzen als rechtmäßig und un-

serm Vaterlande angenehm und zuträglich vorzustellen. 
Die vorgebliche Lehnsfehler, welche den König berechti-

get hatten das Lehn einzuziehen, sollen nun folgende seyn: 
1.) Daß des Herzogs Ernst Johann Durchs, außerhalb 

ihrer Fürstenthürner residiret. 
2.) Die Erfüllung der Conditionum investiturse we­

gen Einlösung der verpfändeten Aemter und Tafelgüther unter-
laßen. 

3«) Vielmehr das Land durch neue publiqve Schülden 
beschweret. 

4.) Durch Dero (Entfernung und Abwesenheit die Pfte-
station der Lehnspflichten ohnmöglich gemacht hatten. 

Wir werden gleich sehen, ob man den mindesten Grund 
hat, einen von diesen nichtigen Vorwendungen Sr. Durchs, 
zur Last zu legen? Gesetzt auch, welches doch keinesweges zu 
erweisen ist , daß die Lehnsrechte dergleichen Anschuldigungen 
für solche hielten, welche den Verlust des Lehns nach sich zie-
heti könnten. So viel nun den 

itenjPunkt betrist, so ist ganz Europa bekannt, wie die 
vorzügliche Merites, und die großen Dienste, welche der Her­
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zog dem Rußischen Reiche geleistet hat, von der gottseligen 
Kayserin Anna, mit so vieler Ueberzeugung erkannt wurden, 
daß sie sich niemahls entschließen konnte dem instandigen An-
halten dieses Fürsten um seine Erlaßung nachzugeben und zu-
zulaßen, daß derselbe sich in seine Herzogtümer verfügen tön­
te. Der Herzog, welcher bey so gestallten Sachen kein Mit-
tel untersuchet lassen wolte; ließ dannenhero ein Schreiben an 
den König, als Lehnsherrn abgehen, und sich befragen: Ob 
eine längere Abwesenheit ohne daß einiger Nachtheil am Lehn 
daraus zu besorgen stünde, statt finden könnte: diese Frage 
geschahe lediglich in der Absicht, eine abschlagige Antwort auf 
solche zu empfangen, welche denn zu einem Bewegungsgrunde 
würde gedienet haben, die Bewilligung der Kayserin zu der 
Abreise des Herzogs auszuwirken. Allein so scheinbahr diese 
auf die Curlandifchen Gesetze sich gründende Hofnung seyn 
konnte, so schlug solche doch dadurch fehl, daß der König in 
einem Schreiben <1 6. Hubertsburg den ften Novembr. 1737» 
*) seine unumschränkte Einwilligung zur Fortsetzung des Fürst­
lichen Aufenthalts am Petersburgschen Hose ertheilte, auch zu 
dem Ende ein Mandacum obedientiae nachCurland an Ober­
rathe und Landschaft ergehen ließ. 

Da nun solchergestalt die Abwesenheit des Herzogs nicht 
nur durch die ausdrückliche Genehmhaltung des Lehns- und 
Oberherrn gerechtfertiget wird, sondern auch überdem deßen 
Zurückkunst in das Fürstenthum eben dadurch schwerer, ja mo-
raiischer Weise unmöglich gemacht wurde, so fallt wohl aller 
Schein weg, durch welchen man dieser Abwesenheit eine Aehn-
lichkeit mit einem Lehnsfehler andichten könnte. 

2.) Den andern nichtigen Vorwand würde wohl nie-
mand vermuthet haben, am allerwenigsten aber, war er von 
einem Schriftsteller zu erwarten, der die Vertheidigung des 
Prinzen Carls auf sich genommen hat. 

AZ Es 
f Beylage Nro. I. 
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Es ist nehmlich Landkündig, und durch den Augenschein 
zu erweisen, daß der Herzog Ernst Johann , innerhalb der 
kurzen Zeit Dero Regierung, mehr Aemter in Curland auS 
der Verpfandung befreyet, als von einigen andern Lehnsfür-
sien jemahls hatte können verlanget, zu geschweige» geleistet 
werden. Man füge nun zu diesen die Unkosten, welche dieser 
Fürst auf die Befriedigung der Allodial-Qürbm, und die Ab­
findung der Prinzeßin des Fürstl. Kettlerischen Stammes ver-
wenden müßen, und alsdenn urtheile man über das ungegrün-
dete Vorgeben des Expose. Wofern ich nicht ein gänzlicher 
Fremdling in den Geschichten der Herzoge Kettlerischen Stam­
mes bin, so getraue ich mir -jedermann Trotz zu bieten, einen 
von dieftn Fürsten zu nennen, welcher so viele Kosten zu Til-
gung der Schulden des Fürstl. Hauses aufgewendet hatte. 

Man hat dahero Ursache sich zu verwundern, daß dem 
Verfasser des Expose nicht beygefallen, wie leicht fem unge-
gründetes Vorgeben eine Begleichung zwischen jenen und dem­
jenigen veranlaßen könne, was Prinz Carl in diesem Stuck 
geleistet hat. Denn es ist gewiß, daß diese gar nicht zum 
Vortheile dieses letzter« ausschlagen konnte, da nicht zu zwei-
feln ist, daß die von neuen aufgenommene Pfand-Summen, 
nebst der vergrößerten Beschwerung der alten Pfandgüther, so 
unter der letzten ̂ Regierung veranstaltet worden, dasjenige 
weit übersteigen, was etwa hin und wieder abgetragen worden. 

3.) Der dritte Punkt fält ohne einigen Anstand dadurch 
iveg, daß Jhro Majestät die glorwürdigste regierende Kayserin, 
so wie schon die Kayserin Anna, G.A. gethan hatte, sich aller 
nur ersinnlichen Ansprüche und Forderungen an das Herzog-
thum zu begeben die Gnade gehabt. Dahero dieser Artikul 

'keiner ferneren Beantwortung bedarf. 
4.) In der vierten unbefugten Beschuldigung wird ein 

Satz voraus gesetzet, der aus einem ganzen fremden Lehnrechte 
geschöpfet seyn muß. Nach denen Europäischen Lehnsgesetzen 
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ist es eine unerhörte Grausamkeit einen Vasallen deswegen sei-
nes Lehns zu berauben, weil er unrecht leidet, weil er unglück-
lich ist. 

Vielmehr legen die Gesetze dem Lehnsherrn die unverletz­
liche Pflicht auf, seinen Vasallen zu vertheidigen und zu schü-
tzen, ja sie erkennen diese Pflicht für das vornehmste Band, 
zwischen dem Lehnsgeber und Lehnsnehmee, dergestalt, daß 
deren Unterlaßung den ganzen Lehns-^exumauszulösender-
mag. Wie ist es denn dem Verfasser des Expose möglich ge­
wesen, ohne zu errothen, dieses als einen ©rund anzunehmen, 
aus welcher eise Befügniß zur Einziehung des Lehns entstehen 

- könnte, daß der Herzog und dessen Fürstl. Descendenten, 
durch die Unbilligkeit ihrer Feinde eine Zeitlang den Genuß ih­
res Lehns entbehren müßen. Was von dem Verfahren der 
PrtnzeßinAnna und ihrer Anhänger wider des Herzogs Durchl. 
angeführet wird, fan so wenig diesen Fürsten den mindesten 
Nachtheil bringen, als es etwas zur Beschönigung der einge-
streuten Verleumdungen beyzutragen vermag. Denn zu ge-
schweigen, daß die Schritte zu welchen SouverainS dann und 
wann, durch Ranke und üble Infinuationes eigennütziger Mi­
nisters verleitet werden, niemahls einen znserlaßigen Masstab der 
Schuld oder der Unschuld derjenigm abgeben können,die das Ziel 
ihrer Verfolgung gewesen sind; so wird das Verhalten und 
die untadelhaste Conduite des Herzogs, zur Beschämung al-
ler seiner Feinde dadurch in ihr rühmlichstes Licht gestellet, daß 
alle diejenigen hohen Persohnen, so nach dessen Regentschast 
den Rußisch Kayserl. Scepter geführet, die Unschuld Seiner 
Durchl erkannt haben. 

Wie denn bereits die Kayserin Elisabeth G.A.m dem zu Pe-
tersburg am 22 Jan. 1742. herausgegebenen Manifest, die Un­
glücksfälle dieses Fürsten unter die Verbrechen seiner Feinde rech­
net,und vor den Augen derganzenWeltbezeuget,daßNeid,Hersch-
sucht und Arglist die einigen Triebfedern dazu gewesen sind. 

Am 
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Am allermeisten aber wird diese Wahrheit, durch das über alle 
Zweifel erhobene Zeugniß Jhro Majeste der Glorreichst- und 
gerechtest- regierenden Kayserin aller Neuffen an den Tag ge­
bracht, da allerhöchst Dieselben den Herzog von allen Anforde-
rungen frey sprechen, und in alle seine vorige Rechte und Be-
sitzungen wieder eingesetzet wissen wollen. 

Daß man am Konigl. Polnischen Hofe die Richtigkeit 
gtefer Gedanken eben so wohl als sonst überall eingesehen und 
erkannt hat, ist ohne der Wahrheit ms Gesichte zu widerspre­
chen, gar nicht zu leugnen. Man behauptet solche sogar öf-
fentlich, bis einige Personen des dasigen Ministern auf den 
Einfall gerieten, dem Känigl. Prinz ein Etablissement auf 
Unkosten und aus dem Eigenthum des Herzogs zu verschaffen. 
Hatte der König oder die Durchl. 'Respubl. sich damals in 
den Sinn kommen laßen, daß Der Herzog sich eines Vergehens 
wider seine Verbindlichkeit schuldig gemacht, wie konnte diese 
mit einem so brennenden Eyfer auf dessen Befreyung und Re­
stitution dringen, und der König ihr Verlangen auf eine so 
nachdrückliche Weife unterstützen, daß er blos, die Billigkeit 
der Kayserin auffordert, dem König Gerechtigkeit wiederfah­
ren zu lassen. 

Wie könnte man es wagen, ohne sich zu entfärben einen 
Fürsten Vergehungen wider feine Lehnspflichten aufzubürden, 
dem der König selbst in dem Schreiben an die Gottseel. Kay­
serin Elisabeth, vom Jahr i7>o,*) das Zeugniß giebt, daß 
er niemahls weder den König selbst, noch diese Monarchin be-
leidiget habe, und dessen Unglücksfalle er des souffrances 
nennt, qu'il avoit si peu meritees. Damahls also wüste 
man am Konigl. Hofe von keinen Vergehungen, vielmehr 
hielt es der König sowohl als die Respubl. sät? eine Pflicht, 
ihrem Lehnsfürsten so viel Schutz zu leisten, als den Umstan-
den nach möglich war. Daß aber in den 8 folgenden Jahren 

*) Beylage Nro. II. 
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eine Überschreitung der Lehnsgesetze hatte vorfallen können, 
dieses ist eine unstreitige Unmöglichkeit. Nehmlich wir geben 
zu, das; bey den fortwahrenden Widerwärtigkeiten des Her­
zogs, die Erfüllung der Lehnsbedingungen einigen Anstand lei­
den muste: aber, wer kann so unwißend in den ersten Grund-
sätzen der allgemeinen Rechte seyn, daß ihme unbekannt seyn 
solte, -

1.) Daß alle Conditiones affirmative die Eigenschaft 
haben, daß bereit Erfüllung nicht eher kan gefordert 
werden, als wenn sich Gelegenheit darzu darbietet, 
und keine unüberwindliche Hinderniß dawieder ist. 

2.) Daß eine Hinderniß, welche nicht vorsätzlich erregt 
worden, die Bedingung eben so kraftloß machet, als 
ob sie nicht vorhanden wäre. 

3.) Daß so lange noch eine Möglichkeit zu künftiger Er-
füllung zu hoffen ist, die Bedingung noch allezeit für 
unverletzt anzusehen, und folglich dem, welcher sie 
erfüllen soll der Weg dazu offen und unverschlossen 
seyn muß. 

Daß man aber nach der Zeit, da nehmlich der Vorschlag 
zum Etablissement des Prinzen Carls schon gemacht war, die 
Hofnung zur Möglichkeit die Bedingungen zu erfüllen, mit ei­
ner gar zu Übereilren Bereitwilligkeit fallen ließ, dieses könnte 
sowohl auf Seiten des Lehnsgebers tadelhaft genug scheinen, 
denen Rechten des Vasallen aber kan dadurch nicht der allerge-
ritigste Eintrag geschehen. 

Wir gehen nunmehro fort zu der Erzehlung, in welcher 
das Verfahren vorgetragen wird, welches man bey Einziehung 
und fernerer Verleihung des Lehns der Herzogtümer beobach­
tet hat. 

Es ist schwer zu entscheiden, ob man bey Lesung dieser 
Erzehlung mehr Ursach har, sich über die Menge der würklich 
vorgefallenen Illegalitäten und Kränkungen der Gesetze, oder 

B über 
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über die Dreistigkeit zu verwundern, mit welcher der Schrift-
steller die Begebenheiten zu verfalschen suchet. Das erste was 
er hier anführet, ist: 

Daß die Regierung auf ihr Verlangen Befehl erhalten 
ihr Amt im Nahmen des Königs zu fuhren. 

Ungeachtet dieser Umstand, als ein in der Regiments-
form, die doch ein ewiges Gesetz seyn soll/ zuwider lauffendes 
Betragen, nicht das geringste zur Entscheidung der Sache bey-
zutragen vermögend ist, so hat man doch nicht unangemerkt 
zu laßen, daß man allerdings von Seiten des Polnischen Ho-
fes eine solche Verordnung nicht hatte erwarten sollen, viel-
mehr aber zu vermuthen war, es würde der König die damah­
lige Regierung auf gedachtes Grundgesetz weisen, und dersel-
ben anbefehlen, sich gegen ihren verlassenen und zu des Königs 
Schutz berechtigten Fürsten treue zu erweisen und die Regie­
rung in deßen Nahmen fortzuführen. 

Ware dieses geschehen, so ist unwiedersprechlich, daß so 
wohl des Herzogs Durchl, als Ritter und Landschaft vieler be­
schwerlichen Weitläufigkeiten überhoben, die Durchl. Res­
publ. aber in ihren Vorrechten ungekrankt geblieben war. 
Man beruffet sich ferner im Expofö auf die von dem Rußisch-
Kayserl. Hofe geschehene Declaraciones, nach welchen vorge­
geben worden, wie die Raifons ä' Ecacs die Befreyung des 
Herzogs und Dero Fürstl. Descendenten unmöglich macht. 
Es ist auch nicht zu leugnen, daß dergleid)eu Declaraciones 
ergangen sind: Allein es wird dadurch nicht gerechtfertiget, daß 
man sich derselben zum Nad)theil eines Fürsten bedienet hat, 
dem man vielmehr, wie bereits erwiesen worden, zu schützen 
verbunden war. Dieses hat die Durchl. Respubl. jederzeit 
erkai tu, und eben daher hat sie sich durch keine Declaraciones 
in dem dringenden Anhalten um die Befreyung unsers recht-
mäßig belehnten Fürsten stöhren, noch weniger davon abzuste-
hen bewegen laßen. Gewiß muß" """ hif> tmneiwiferfe 
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Hosnung machen, daß an dem Hofe auf die Declarationes 
zum Nachtheil des Herzogs und deßen Descendenten niemals 
würde reflektiret, vielmehr aber erweget worden seyn, daß die 
Raison ä' Etats bey jeder entstehenden Veränderung, gleich-
fals einer merklichen Alteration unterworffen wäre, und da­
hero nichts sicheres gewählet werden könnte, als der Zeit nach-
zugeben uud keinen so gefährlichen Schritt zu wagen, nach 
welchen man nicht allezeit, ohne ausserordentliche Schwürig-
keit und Bestürzung, auf den ebenen Weg zurück kehren könnte. 

Man verlaumdet die Ritterschaft der Herzogtümer Cur-
land und ^emgallen auf eine unverantwortliche Weise, wenn 
man derselben aufbürden will, als hätte sie jemahls bey dem 
König um einen fremden Prinzen angehalten: Das Gesetz, 
welches derselben verbiethet, etwas wider die Investituren 
ihrer Fürsten zu unternehmen, ist derselben allezeit heilig ge­
wesen, und die Instru&iones allcr Delegirten, so wahrend 
der Entfernung des Durchl. Herzogs Ernst Johann nach Poh­
len abgefertiget worden, sind eben so viel Zeugnisse der unver-
letzlichen Treue und Sündhaftigkeit, mit welcher dieselbe mit 
Beyhülfe des Königs zur Beförderung der Freyheit zu erflehen 
bemühet war. Jedermann weiß, daß die Landschaft endlich 
fi<u- die Königl. Erlaubniß auswürkte, ihre Abgeordnete an 
den Rußisch Kayserl. Hof abgehen zu lassen, um daselbst die 
Freyheit ihres theuresten Herzogs zu befördern. Allein der 
Neid, oder ein anders dem Lande wiedriges Schicksahl verhin-
teile die Würkung ihres rechtschaffenen Bestrebens, man ver-
sagte dem Delegiern, Wilhelm Alexander von Heucking, die 
erforderliche Passe, und er sahe sich gezwungen unverrichteter 
Sache zurück zu kehren. 

Es ist eine Dreistigkeit die über alle Mäßigung hinweg 
seyn muß, wenn man vorgiebet, daß die erste Veranlassung 
den Prinz Carl in Curland zu etabliren von Seiten des Nu-
ßisch Kayserl. Hofes gegeben worden. Nach der Art wie der 

B 2 Ver-
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Verfasser die Sache vortraget, solle der Leser glauben, daß es 
viel Mühe gekostet, den Königl. Polnischen Hof zu überreden, 
sich auf diese Vorschlage einzulassen, und daß man endlich blos 
aus Gefälligkeit gegen die Kayserin sich beqvehmet hatte,seinem 
Prinzen auf dem Curlandifchen Fürstenstuhl zu setzen. Der 
Falschheit der ersten Supposition, welche sich aus verschiede­
nen andern Urkunden erweisen ließ , wollen wir nur die Ant-
wort des Herrn Reichs-Canzlers Grafen von Woronzows, 
vom Junio 1758 entgegensetzen, in welchen der Vorschlag von 
diesen Etablissement, als gefahrlich, unzeitig und sehr ver? 
wirrenden Folgen ausgesetzt, verworffen und auf allen goß 
angerathen wird, solcher, bis auf ein zu erwartendes Friedens-
werk anstehen zu lassen: dergestalt, daß daher erhellet, wieder 
erste Gedanke dieser Unternehmung keinesweges am Kayserl. 
Hofe entstanden , sondern vielmehr deö Herzogs Durchl. lange 
vorher von seinem Lehns- und Schutzherrn verlaßen gewesen, 
ehe man die Puissance, in deren Reich er sich zu der Zeit be-
fand, bewegen konnte, in eine Negotiation ztt treten, deren 
Unbilligkeit so stark in die Augen sieht. Es gehörete Zeit da­
zu die^e Unbilligkeit anzufärben, und sie einer so Gerechtigkeit 
liebenden Monarchin, als die Gottsel. Kayserin war, unter 
einer falschen Gestalt vorzustellen, die ihr das Ansehen derUn-
schuld und Gerechtigkeit geben, und unter dieser Larve den Bey-
fall und Einwilligung der leutseligsten Souveraine an sich zie-
hen konnte. Wir begreiffen nicht, wie bey allen diesen der 
Verfasser des Expoß so offenbahre Unwahrheilen einzustreuen 
sich unterfangen dürffen, da er doch vorher wissen muste, daff 
es unmöglich war, dieselben der Einsichtsvollen Prüfung eines 
Erl. Rußisch Kayserl. Ministern zu entziehen, welches von 
dem wahren Vertauf der Sachen viel zu genau unterrichtet 
war, als daß von so vielen Kunstgriffen der Arglist ein einiger 
dessen Aufmerksamkeit würde entgehen können. 

Da der Verfasser uns auf das führet, was bey dem Se-
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natus Consilia tw Monath Sept. und October 1758 borgen 
fallen ist, so eröfnet sich uns ein ganzes Cahos von lllegali-
tsetcit, und er versäumet indessen nichts, die wahre Gestalt 
dec-Sache in seinem Gemählde so sehr zu verstellen-als möglich' 
seyn mag. 

Man ist nicht so unwissend in Ansehung der aus dem ge--
dachten Senatus Consilio vorgefallenen Handlungen, daß 
man sich könnte überreden lassen, wie nur einige wenige Stim­
men der Exfeudation entgegen1 gmefeti> daß keine oder doch 
geringe Bedenklichkeit vorgetragen worden, und daß diejenigen 
vortrefliche Herren Senatores, welche den Vorschlag für ge-
fahrlich, ungerecht und denen Vorrechten der Republ iqve 
nachtheilig erklarten, von andern Bewegungsgründen ange­
trieben worden waren, als von solchen, welche die Gesetze, ihr 
Gewissen , die Ehre des Königs, die Pflicht gegen einen Lehn-
sürsten des Reichs, und der Eifer sür die Vorrechte der Res­
publ. ihnen einprageten. 

Man kan erweisen , daß sehr wenige Stimmen so ansge-
fallen , daß keine Bedenklichkeiten dabey anzumerken gewesen 
waren. Der Verfasser ist gezwungen zu bekennen, daß so gar 
diejenigen Manner deren Treue und Ergebenheit für den Hof 
nicht den geringsten Zweifel ausgesetzet war, ihren Wiederwil-
len gegen eine Sache bezeugeten, die zugleich die Vorrechte der 
Republ. die Treue gegen ihren Schutzverwandttn und dem 
Ruhm der Gerechtigkeit ihres Königs verletzen solte» 

Diese würdige Herren Senatores sind nicht damit zufrie­
den gewesen, daß sie sich bey den Consultatfonen standhaft 
widersetzet; verschiedene von ihnen haben zu ihrer mehrern Be­
wahrung nachgehends sich in den Canzeleyen zu mamfestirm 
vor gut gefunden. 

Allein, ohne auf dieses alles langer zu sehen, so ist aus-
gemacht, 

1.) Daß ein Senatus Consilium, dem es allerdings an 
Bz der 
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der Jurisdiction fehlet, gar nicht der Ott war, wo die vorgeb-
liche Lehnsfehler unterfudM, und ein Urtheil darüber gefallet 
werden könnte. Dieses hätte vor die Gerichte, vor einen 
Reichstag gehöret. So wollen es die Gesetze des Reichs, und 
die ununterbrochene Gewohnheit bestattiget es. Der Prozeß 
wider die beyde Herzoge FrLedrid) und Wilhelm im Jahr 1616 
ward nicht durch ein Senatus Consilium entschieden; tut Re­
publ. ward nicht übergangen, sondern.die Sache auf dem 
Reichstage den' sämmtlichen Standen vorgetragen und nach 
deren Verordnung veranstaltet. Eben dieses ist jederzeit so gar 
bey Sad)en von weit geringer Wichtigkeit als die gegenwartige 
beobachtet worden, von denen wir und die Commissiones de 
anno 1717. und 1726. & 1727. anmerken wollen. 

^ 2.) Hat des Königs Majestät in den Pactis Conventis 
sich ausdrücklich verbunden erkannt, in Cmlandischen Sadjen 
nichts abzuthun, bevor solcher halben mit der Republ. über 
die zu nehmende Maaßregeln conseriret und gemeinschaftliche 
Abrede gmonnnen worden. 

3.) So kan auch ferner in einem Senatus Consilio die 
Pluralitas v-otorum, nach der ausdrücklichen Verordnung 
der Grodnischen Constitution nichts anders decidirett, als 
woferne die Vota zugleid? die Gesetze auf ihrer Seite haben. 
Da im Gegentheil die Minora vorzuziehen sind, wenn diese 
an Gründlichkeit, und aus den Gesetzen geschöpften Nad)druck 
jenen überlegen sind. 

4.) Ist nun offenbahr, daß über das Herzogthum Cur-
land, weld)es nimmermehr für ein Thronlehn des Königs an-
gesehen werden kan, anders nicht als mit Vorwiffen und Ein­
stimmung gefället werden kan, so ist ja wohl vielmehr außer 
Streit, daß ein Verfahren, durch welches ein Lehnsfürst un-
angeklagt, unbefraget und ungehöret, ohne angestellten Pro-
zeß, und geMeten Richterlid)en Ausspruch blos deswegen sei­
nes Eigenthums beraubet wird, weil solches einen andern be-
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günstigten Liebhaber findet, für unverantwortlich, ja nach al­
len Rechten in der Welt für wiederrechtlich, ungültig , null 
und nichtig zu halten ist. Was für Sicherheit würde ein Ein-
wohnev dieser Herzogtümer in den Schutz unserer Grundge­
setze, in unsern Unterwerffungsvorträgen suchen dürffen? Was 
wird es uns helfen, daß die Versicherung so oft darinnen wie-
verholet wird, es folte niemand unverhörter Sache des Seim-
gen beraubet, und um seine Güther gebracht werden. Wenn 
diese durch die Vorsicht unserer Vater ausgewürkte Verficht 
rungen, den Fürsten selbst nicht vor den Angriffen der Unge­
rechtigkeit decken können. Welcher unter uns wird, bey dem 
größesten Vermögen sicher seyn, seine Kinder nicht in der 
äußersten Armuth schmachten zu sehen, wenn eine solche Pro­
cedura Statt finden kann? Es ist schwer zu glauben, daß die 
Hand, welche das Haupt eines Staates verletzen darf, mehr 
Achtung gegen die Glieder bezeigen würde, wenn ihr unser 
Unglück die Gelegenheit dazu darböte. Wir sind glücklich, daß 
die Durchl. Republ, daß so viel würdige und vortrefliche 
Manner in derselben dafür wachen, daß diese Grundgesetze 
nicht umgestoßen, und ihre Schutzgenossen, denen Begierden 
des Eigennutzes und der Vortheilsichtigkeit nicht Preiß gegeben 
werden. 

Daß man der Constitution von 1736, Zwang und Ge­
walt anthut, wenn man aus solcher den Sinn erzwingen will> 
als wäre dem Könige eine immerwahrende und unumschränkte 
Gewalt über die Belehnungen mit Curland überlassen worden, 
dieses ist schon so vielmahl, uno mit so unumstößlichen Bewei­
sen dargethan worden, daß wir eine vergebliche Arbeit unter-
nehmen würden, wenn wir solches wiederholten. Wir kön­
nen uns nicht enthalten, hier dem Leser an demjenigen zu er-
innern, was der Fürst Czatorinsky hieher gehöriges in der 
Rede anführet, die er bey Gelegenheit des gedachten Senatus 
Consilii gehalten hat, und die ihres ungemeinen Nachdrucks 
wWN, so bekannt aeworden ist. End-
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Endlich kommen wir auf die Anstalten, durch welche man 
sich dem Zweck zu nähern, und den Prinzen Carl in das Her­
zogthum einzusetzen suchete. Wie -wenig Zurückhaltung und Ach-
tuug gegen die Wahrheit beweiset der Erzähler hier abermahl! 
Er giebt der Landschaft ohne Bedenken schuld, daß sie um den 
Prinzen am Konigl. Hofe Ansuchung gethan; Wir wollen die 
Sache aus Zeugnissen erzehlen, die nicht zu leugnen sind, und 
unser Leser wird sich überzeugen können, was von diesem An-
suchen der.Ritterschaft zu glauben sey. 

Der Cron-Groß-Canzlcr, Gros Malachowski, hatte 
in einem Schreiben vom i8mt Julii 1758 nicht nur den Stan­
den von Cnrland alle Hofnung zur jemahligen Befreyung ihreS 
rechtmäßigen Fürsten gänzlich abgesprochen, sondern auch auf 
die schmeichelhafteste Art den Prinzen recommendiret, und ih-
neu durch den Kriegesrath Aloy antragen lassen um den Prin­
zen zu bitten ; allein diese Vorschläge fanden auf dem ganbta* 
ge so wenig Eingang, daß man nur die Diaria dieser Ver­
sammlung lesen darf, um von dem Wiederwillen mit welchem 
sie aufgenommen wurden, überzeiget zu werden: Ritter und 
Landschaft gerieth wegen der Bedrohungen, die sie anhören 
muste, in gerechte Furcht und Bedräugniß, um so mehr, da 
der Antrag des Groß-Canzlers nun auch von dem zu Mietau 
subsistirenden Rnßisch Kayserl. Ministre, Herrn von Simolin, 
nachdrücklich unterstützet wurde. Aber bey alle diesem konn­
ten gewiße Kirchspiele ihren Eifer für ihren rechtmäßigen Herrn 
so wenig bezwingen, daß sie vielmehr wider alles protestirten, 
was demselben zuwieder vorgenommen werden könnte, und 
keiner Instruction ihre Unterschrift geben wolten, welche et-
was anders als dessen Befreyung zum Zwecke hatte. 

Endlich wurde die Additional - Instruction für den De­
legaten dergestalt ausgefertiget, daß man nach dem Willen 
des Hofes zu Warschau sich zu beqvamen schien, in der That 
aber mchfs suchte, als Zeit zu gewinnen, welche hernach nä-
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here Mittel, sich aus dem cntifchen Zeit-Punkte ju helfen, m 
die Hand geben solte. 

Man trug nehmlich dem Delegirten Johann „Ernft 
von Schöppingk auf , nach feiner vorhergehenden Haupt-
Instruction, die dringendeste Gründe zur Befreyung desHer-
zogs anzuführen, und nichts in der Welt zu unterlassen/ waS 
zu diesem Endzweck dienlich scheinen könnte: woferne aber, 
aller Bemühung ungeachtet, dennoch nicht zu verhindern seyn 
falte, daß das Lehn für vacant erkläret würbe; so hatte er 
.vorzutragen: . < ; 

Woftme der Königl. Prinz Carl/sich entschlössen kön-
te sich zu der Augspurgischen Confession zu bekennen, so 
würde Ritter und Landschafft sich glücklich schätzen, wenn sie 
im Stande geseht wurde ihre Neigung für diesen Prinz zu er­
kennen zu geben, ,unt> den König unterthanig zu bitten, felbi-
gen die Belehnung zu reichen. 

Dieser Punkt die Religion betreffend war es, von wel-
chett man sich mehr als von allen andern versprechen konnte, 
daß er zu ünannehmlich scheinen würde, um jemahls zu gestat­
ten^ daß paß Werk zu Stande kommen könnte. Allein wie 
bestürzt wurde nicht Ritter und «Landschafft so wohl, als die 
damahlige Regierung, als sie aus Warschau die unerwartete 
Nachricht empfingen, daß ihr V-Iegirter der obgedachte von 
Schöppingk, seine Instruction dergestalt Überschritten, und 
gemißbrauchet/ daß er sich erkühnet schlechterdings und ohne 
alle Bedingungen um die Belehnung des Prinzen zu bitten. 
Die Regierung ließ unverzüglich an des Primatis Regni 
Durchl; und dem Erl. Groß Canzler ein Schreiben abgehen, 
worinneit sie sich über des von Schöppingk begangene Über­
schreitung der ihm anvertrauten Instruction beklagten, und 
(Vis sind ihre eigene Worte) dem König und Ministros fla­
tus um GOttes des ewigen Willen anflehete und beschweren, 
daß dem Lande nicht ein Prinz fremder Religion wider ihren 

C Wil-
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kttt und den Gesehen zu'wieder, aufgedrungen werden möch-
te. Aklein diese Bitte fand kein Gehör. Der gewesene De» 
legirte ward indessm in einer zu dem Ende angesetzten 
Brüderlichen Conference zu Rechenschaft gezogen, da er sich 
denn damit zu schützen hoste, daß er bekannte, wie er zwar 
bey seiner ersten Anrede, sich auf das sorgfaltigste an seine 
Instruction gebunden, allein durch die Drohungen des Gra-
fen von Brühl sich genöthiget gefunden den Thon zu veran­
dern. Oö nun gleich Ritter uud Landschast .mit dieser Aus-
flucht so wenig zufrieden war, daß sie den von Schöppingk 
des Dankes, welcher sonst ihren Delegirfm nach abgelegter 
Relation abgestattet zu werden pfleget, unwürdig schätzte, 
auch dieFrage wegen seinerBestrafung ad referendum nahm, 
so ward doch in der Hauptsache dadurch nichts verbessert, son-
dem man fuhr am Polnischen Hose fort, die Sache auf dm 
Fuß zu stellen, auf welche man solche zu sehen wünschte. 

Kurz, der Himmel, welcher uns eine Strafe schuldig 
war, gab es zu, daß der Prinz Carl zu Warschau, als 
Herzog von Curland erkannt und belehnet wurde, ohne daß 
es weder uns und der Respubl. bekannt geworden ist, aus 
welchem Grunde. Jedermann weiß, wie man uns gleich darauf 
begegnete, die vor der Belehnung geschlossenen Pacta verwarf/ 
und den Grund zu allen traurigen Verwirrungen legte, die 
unser beklagenswürdiges Vaterland von der Zeit an zerrüt-
tet haben. 

Wir überlaßen es nun dem Urtheile der Welt, ob man 
noch sagen könne, daß dieser Prinz auf unsre Bitte nach Cur-
land gekommen, oder ob wir. nicht vielmehr Ursach haben die 
Gewalt zu beseuszen, durch die er uns mit Verachtung aller 
diesfalls gethanen Vorstellungen aufgedrungen worden. 

Dieses ist es, was wir vor nöthig erachtet haben, auf 
eine Schrift zu antworten, die nicht anders als ein Gewebe 
von Erdichtungen und Widersprüchen kann betrachtet wer-
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dm. 'Wir sind überzeuget/ daß dieselbe mehr die OffeUbah-
tttng der gerechten Sache befördern, als derselben nachtei­
lig seyn werde. Dieses ist die Eigenschaft der Wahrheit, daß 
sie niemahls völlig verdunkelt wirb* .sie kann wie die Sonne 
auf eine Zeit von dem Nebel der sie umgiebet, unsern Augen 
entzogen werden, aber endlich dringen ihre Strahlen durch 
die Wolken hindurch, zertheilen dieselbe ANd sie erscheinet w 
einem glanzemden Lichte als zuvor. 

Nun ist es Zeit eine Anmerkung zumachen, welche das 
System des Expose über den Hausen stürzen würde, wenn 
auch alles zugegeben werden könnte, was sein Erbauen vor 
gut befunden hat zu erdichten. Er, welcher uns so viel von 
unerfüllten Bedingungen zu sagen weiß., wird uns erlauben 
ihm zu elinnern, daß die Deciaratio vacantiae Feudi Cur-
landix und alle diejenigen Folgen^ welche ohne jene nicht statt 
finden können, sich einig und allein aus die R-ationem deci­
dendi gründen, daß die Befreyung Sr. Durchl. des Herzogs 
Ernst Johann, und Dero Descendence, als eine UnmögÄ 
iichkeit voraus gesetzet wurde. 

Da nun dieser ©rund wegfallt, t>a die Unmöglichkeit ge« 
hoben ist, von der man sich schmeichelte, daß solche ewig und 
unüberwindlich seyn würdet mit einem Worte, da des Her» 
zogs Durchl. durch die ©nade der ©erechtesten und Huldreich­
sten Monarchin, welche unsre Zeiten zu verehren das Glück 
haben, in Bereitschaft stehet, Dero Ihnen so lange entzöge-
nes Eigenthum wieder in Besitz zunehmen; so müßen entwe-
der die ersten Gründe der menschlichen Erkamttniß falsch, 
oder es muß ohne Wiederspruch gewiß seyn, daß alles was 
der Einziehung und Vergebung des Cnrlandischen Lehns Hai-
ber, aus angeführter Ursach geschehen, auch zugleich mit die­
ser wegfallt und ungültig wird. Wie glücklich ist unser 
Vaterland, da wir hoffen dürften, es werde das große Bey-
spiel der Gerechtigkeit, welches die Allerdurchlauchtigste Be--

C 2 Herrscherin 
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Herrscherin öes Rußischen Reichs giebt, uns in kurzen das Glück 
gewahren, unsern Allertheuresten Landesvater bey Dessen 
Eintritt in unseren Gränzen unsere Freudenthranen, unsere 
Wünsche und unsere Herzen zu opfern. Glücklich ist das 
Land, deßen Thron von einer Monarchin gezieret wird, in 
deren Brust sich Weisheit und Huld und Gerechtigkeit durch 
ein so unzertrennliches Band vereinigen, als bey der anbe-
tungswürdigen CATHARINA. 

Aber auch glücklich sind die Völker, deren Gränze sich 
mit denen von ihren Reiche vereinigen, und die Würkungm 
der Gerechtigkeit, Huld , . Großmuth, Leutseligkeit und Gna-
de dieser großen Kayserin in der Nahe empfinden und genie­
ßen können. Uns kommt es zu Derselben Altare und Denk-
mahle der Dankbarkeit aufzurichten, und von den spatesten 
Nachkommen unserer Enkel müße ihr Gedächtniß mit Segen 
und Ehrfurcht gefeyert werden. Ewig ! verehre Sie Cur-
land, als die Erhalterin unserer Religion, unserer Gesetze, 
unserer Freyheit. 

Beylage 
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Beylage No. I. ' 

Friedrich August von GOttes Gnaden, König ist 

Pohlen, Groß-Herzog in Lttthauen, zu Neuffen, Preus-

sen, Mazovien, Samogitien, Kyovien, Volhinien, Podo-

lien, Podlachien, Liefland^ Schmolensko, Severien und 

Chemichovien, Herzog ztt Sachßen, Jülich, Cleve, Berg, 

auch Engern und Westphalen, des Heiligen Römischen 

Reichs Ertz-Marschalk und Chur-Fürst/ Land- Äraf zu 

Thüringen, Marg-Graf zu Meissen auch Ober- und Nie-

der-Lausitz, Burggraf zu Magdeburg, gefürsttter Graf'zu 

Henneberg, Graf zu der Mark Ravensberg und Barby, 

Herr zu Ravenstein :c. :c. tc* ^ 

Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Da 
es uns jederzeit ein Vergnügen gewesen, Ewr» Lbden ei-

nige Gefälligkeit erzeigen zu können, haben wir uns gleich-

falls bereitwillig, in Ausfertigung des Refcripti pro obe-

dientia an die Oberrathe, Officianten und Ritterschaft 

der Herzogtümer Curland und Semgallen, wie auch in 

C Z ' Erthei-
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Ertheilung der Conceflion, daß Ewr. Lbden ausser denen 

Grenzen gedachter Herzogthümer, dir dortige Regierung 

führen möge, finden lassen. Mit solcher Zuneigung wer-, 

den Wir ebenmäßig so viel an uns ist, alles gerne bey-

tragen, damit dieser Herzogthümer verfallener Zustand des» 

sen Ewr. Lbden in Dero Schreiben vom löten Septemb. 

Erwehnung thun, auf das baldigste wieder in den vorige» 

Flor und Glanz verwandelt werden möge. 

Di« wir Ewr. Lbden zu Freund- und Vetterlicheu 

Gefälligkeiten willig und geneigt verbleiben. Gegeben j« 

HubMsbmg den ;ten November 1737, 

Ewr. Lbden 

Freundwilliger Vetter 

AUGÜSTUS REX. 

At G. Sulkowski. G. von Brühl. 

J 
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• * Ab extra. 

Dem Durchlauchtigen Fürsten, unserm freundlich lieben 
a Vetter, Herrn Ernst Johann, in Liefland zu Cur-

* land und Semgallen Herzogen :c. :c. Jhro Majefte 
der Rußischen Kayserin, Ober-Cammerherr. 

Beylage No. II. 
Copie de la Lettre du Roy de Pologne ä 

V Jmperatrice Elisabeth. 

otre Majefte Imperiale fe (öuviendra sans doutc 
des voyes d1 interceflion qve j' ai employe^s 

aupres d'EIle, par plufieurs lettres qve je'lui ai 
addrefsees au siijet de la libertg du malheufeux Duc 
de Courlande, Elle fe rappellera au-ffi les Fortes re-
prefentations, qve j'ai Ifait faire für le tfieme fujet, 
par mes Miniftres residents ä fa Cour, tant de 
Bouche qve par Ecrit. Je me trouve oblige de les 
lui renou: veller par la presente lettre enConsidera-
tion des piaintes reiterees qve font les grands du 
Royaume de ce qve la liberte n'a.pas encore etö 
rendiie a ce Duc Leur DeiTein etoit d' exposer pu-
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bliqvement les motifs et le fondement de leurs p!a-
intes dans le dernier Senatus Consilium. Comme 
j'en fus informe a tems je. le previns, et leur fit 
changer de Resolution. Depuis :ce tems ils m'ont 
prie par V Acte ci Joint/ signe du primat et des 
autres Ministres prefents, de redoubler nies Instan-
ces aupres de V. M. I. pour qu 'il lui plaife de faire 
remettreen liberte fans plus de .delai, ctt infortune 
Duc, mon Vassal. Je n'ai donc pü me dispenfer 
de condefcendre a leur Demande. Je fle fais meme 
avec d7 autant plus de cönfiance ,qve fans m'arreter 
a certaines Circonstances • politiqves qve 1' „evene-
ment envelloppe de jour en jour 1' amour de S. M. 
L pour la justice et le cas infini qve je fais de fa 
precieufe amitie ne me laißent point de doute q'El­
le ne fe determine promtement et favorablement 
für VafFaire dont il fagit. II est fort a desirer qu'El­
le yeuille faire avant le 4. dumois d'aout pro-
chain terme-, au qvel fe doit assembler la di6te ex-
traordinaire. Si contre toute Esperance le Duc ne 1 

fe trouvoit pas alors remis en liberte avec la Per-
miffion de, rctourner dans fön Duche, il en refulte-
roit infalliblement, qve les plaintes dont il est fait 
mention ci dessus, feroient portees dans cette diette. 
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Je me promets qve la determination de V. N L 
sera propre ä la prevenir. \Elle me donnera par la 
en particulier, une nouvelle preuve träs sensible de 
fbn amitie pour moL Elle fatisfera en meme tems. 
auffi ä fa generosite naturelle, en rendant Justice a 
ce Duc et mettant fin aux ioufFrances qu'il a si peu 
meritees. Toujours ne paroit il pas qu'il ait jamais 
eu le malheur d' offenser V. M. I. ou moi rien ne 
semble s'opposer a fon Elargissement. Les ,conside-
rations politiqves alle gues „ci dessus , fbnt meme de 
nature ä rexiger necessairement. Dans V attente 
d' une Reponse qvi fatisfasse ä cet objets, je suis 
avec une Estime des plus parfaites et V attachement 
amical d' un bon Voisin 

Signe FREDERIC AUGUSTE. 

Beylage No. III. 
Allerdurchlauchtigster, 

Großmächtigster König und Churfürst, 
Allergnädigster König und Herr! 

Q^ror. Konigl. Majestät an mich erlassenes allergnadigstes 
Schreiben vom isten May, habe Jhro Kayserl. Majestät 

i — ' D meiner, 
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meiner allergnädigsten Souveraine allerunterthanigst borzw-
leget: die Gnade gehabt; Die besondere Zufriedenheit, wel-
che Ewr. König!. Majestät über die Dero Herrn Sohn, 
des Prinzen Carls, Königl. Hoheit bey dem hiesigen Hose 
erwiesene Distinction «ju bezeugen geruhen, gereichet Jhw 
Kayserl. Majestät zu einer desto größern Freude, als al­
lerhöchst Dieselben, nach dem wesentlichen Antheil, welchen 
Sie an die betrübten Umstanden Ewr. Königl. Majestät 
und Dero Königl. Familie fortwehrend nehmen, und sel­
bige gleich Dero selbst eigenen beherzigen, nichts so sehr 
wünschen, als zu der Aufmunterung Ewr. Königl. Ma­
jestät und zu der Aufhelff- und Beförderung des Wohls 
Dero Königl. Hauses alles äußerste beytragen zu können. 
Diese großmüthige Denkungsart ist meiner allergnädigster 
Monarchin so eigen und so vollkommen, daß Ewr. Kö-
nigl. Majestät ich allmmterthänigst versichern darf, daß 
Jhrd Kayserl. Majestät sich jederzeit zu einem wahren 
Vergnügen schätzen, das künstige Ecablissement und die 
Versorgung des Prinzen Carls Königl. Hoheit, sowohl in 
Betracht seiner hohen Geburt, als übrigen großen Eigen-
schasten, in' so weit es von Allerhöchst ©enenjcßen ab­
hangen wird, mit bewürken zu Helsen. 

Ich habe solchemnach die Ehre Ihro Kayserl. Ma-



G )o( $$ 27 

jestät Allerhöchste Meinung über diesen Vorwurfe Ewr. 
König!. Majchät weitern allerhöchst erleuchteten Einsicht 
anheim zu geben, daß wenn die Materie eines bey den 
gegenwärtigen mißlichen und kriegerischen Conjun&uren 
zu erwehlen: den Herzog in Curland auf den Tapet ge­
bracht werden möchte, selbige nur zu größern Verwirrun-
gen, Ungleichen Raifonnements und zu allerley Argwohn 
in der Republ. Pohlen selbst Anlaß geben würde». 

1 

>' Die Ausführung dieser Absicht ist ein Werk, welches 
sowohl die Concurrentz Ewr. Königl. Majestät selbst, 
als auch der übrigen hohen Bunds-Genossen unumgäng-
lich erfordert, das künftige Pacifications - Werk kan hiezu 
um so mehr einen erwünschten Stof geben, als nicht zu 
zweifeln stehet, es werden die übrigen mit intreßhieit 
Machte nach dem. Beyspiele Jhro Kayseri. Majestät, eige-
nes angewand seyn, alles dasjenige, was zu der Zufrie-
denheit Ew. Königl. Majestät, und zu der Beförderung 
des Wohls Dew Königl. Hauses ausschlagen kann, be-
reitwilligst mit beyzutragen. 

Ewr. Königl. Majestät bey diesem' Vorfall in mir 
geletztes Vertrauen verehre und verewige ich mit dem ab 
lmumrthänigsten Dank. Mein unermüdetes Bestreben 

D 2 wird 



18 X V 

wird allemahl dahin abgemessen seyn, dieser Allerhöchsten 
Gnade mich je mehr und mehr verdienter zu machen, zu 
welcher ich mich auch demüthigst empfehle, und in tief-
jfcr Devotion und Ehrfurcht ersterbe 

Ewr. Königl. Majestät 

St. Petersburg 
den Iunii 1758» 

untertänig gehorsamster 
Wbronwio. 


